
Die Landstände

Bereits im frühen 14. Jahrhundert
bildeten sich die Landstände, die
Vorläufer unseres heutigen Land-

tages. Sie waren der Zusammenschluss
der ländlichen und städtischen Gerichte,
damals gemeindeähnliche Gebilde. Sie
setzten sich aus Bürger- und Bauernver-
tretern zusammen. Adel und Geist-
lichkeit waren in der Landesvertretung
politisch nicht präsent. Der Adel schied
bereits 1408 aus den Ständen aus.

Entsandt wurden die Bürger- und Bau-
ernvertreter als „Boten“ oder „Gesandte“
von den 21 ländlichen und drei städti-
schen Gerichten. Die Versammlungen
fanden in den Rathäusern von Feld-
kirch und Bregenz, aber auch in
Altach-Bauern statt. Die Räte des
Hinteren Bregenzerwaldes tagten im
Rathaus auf der Bezegg, an welches die
Bezeggsul noch heute erinnert.

Echte Landtage fanden durchschnitt-
lich nur alle vier Jahre statt, meist in
feierlicher Form. Das „demokratische
Vorarlberg“, das heißt die Landstände
als Vertreter des Volkes, trat dabei dem
Landesfürsten und seiner vom Adel
dominierten Verwaltung gegenüber.

Steuerwesen und 

Landesverteidigung

Die Hauptaufgaben der Landstände lagen
auf dem Gebiet des Steuerwesens und
der Landesverteidigung. Seit ihrer
frühesten Zeit kämpften die Stände auch
um mehr Rechte für ihr Heimatland
und gegen Versuche der Zentrale, Teile
Vorarlbergs zu verpfänden oder gar zu ver-
äußern. So verhinderten die Landstände
1620 die Errichtung eines emsischen
Landesfürstentums in Vorarlberg oder
im Jahre 1702 den Verkauf des Landes
an den St. Galler Klosterstaat.

1806 hatten die Stände ihre letzte Ver-
sammlung; Vorarlberg kam unter
bayerische Besatzung. Im Mai 1808
wurde die landständische Verfassung
Vorarlbergs aufgehoben. Bei der Erhe-
bung gegen die bayerische Fremdherr-
schaft 1809, die an der Übermacht des
Gegners scheiterte, wirkten ehemalige
Standesvertreter maßgeblich mit. Die
Rückgliederung an Österreich 1814
brachte zwar die Wiedereinführung der
Stände, allerdings ohne Wirkungskreis.

Oktoberdiplom 1860

Mit dem Oktoberdiplom vom 20. Okto-
ber 1860 kam endlich die Wiederan-
erkennung Vorarlbergs als eigenes
Land. Das Februarpatent 1861 war ein
weiterer Schritt auf dem Weg zur ange-
strebten Demokratisierung, wenngleich
es stark zentralistische Züge trug. Die
Landesverfassung bildete die als Beilage
zum Februarpatent erlassene Landes-
ordnung. Vorarlberg erhielt wieder
einen Landtag, der am 6. April 1861
erstmals zusammentrat.

Aus der Geschichte
des Landtages
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Von 1923–1981 tagte der Landtag in der 

Montfortstraße in Bregenz (jetzt Hypo-Bank)

Oktoberdiplom

von 1860.

Landstände: Bürger und Bauern
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XVI. Landtag vom 

25. November 1945

(26 Mandate) 

XVII. Landtag vom 

9. Oktober 1949

(26 Mandate) 

XVIII. Landtag vom 

17. Oktober 1954

(26 Mandate) 

XIX. Landtag vom 

18. Oktober 1959

(36 Mandate) 

XX. Landtag vom 

18. Oktober 1964

(36 Mandate) 

XXI. Landtag vom 

19. Oktober 1969

(36 Mandate) 

XXII. Landtag vom 

20. Oktober 1974

(36 Mandate) 

XXIII. Landtag vom 

21. Oktober 1979

(36 Mandate) 

XXIV. Landtag vom 

21. Oktober 1984

(36 Mandate) 

XXV. Landtag vom 

28. Oktober 1989

(36 Mandate) 

XXVI. Landtag vom 

18. September 1994

(36 Mandate) 

XXVII. Landtag vom 

19. September 1999

(36 Mandate) 
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Der Landtag sollte jährlich zu einer
Landtagssitzung zusammenkommen,
was bis auf wenige Ausnahmen (1862,
1879, 1881 und in den Kriegsjahren)
auch eingehalten wurde. Den Vorsitz
im Landesausschuss und im Landtag
führte der vom Kaiser ernannte Landes-

hauptmann. In der Zeit der
Monarchie waren dies:

Sebastian Froschauer
(1861 – 1873)
Dr. Anton Jussel
(1873 – 1878)
Carl Graf Belrupt-Tissac
(1878 – 1890)
Adolf Rhomberg
(1890 – 1918)

Der Landesausschuss
besorgte die laufenden
Geschäfte, er verwaltete
das Landesvermögen,
die Landesfonds und
die Landesanstalten.
Der Landesausschuss
bestand aus 4 (seit
1902 aus 5, ab 1909
aus 6) Mitgliedern,
die aus der Mitte
des Landtages ge-
wählt wurden, wo-
bei stets ein Ver-
treter der Städte
und ein Vertreter
der Landgemein-
den berücksich-

tigt werden musste.

Selbstständigkeitserklärung

1918

Am 3. November 1918 trat die proviso-
rische Landesversammlung unter Vor-
sitz von Adolf Rhomberg erstmals nach
dem Ersten Weltkrieg wieder zusammen.
Die 30 Abgeordneten (19 Christlich-
Soziale, 6 Freisinnige und 5 Sozial-
demokraten) nahmen einstimmig die

Selbstständigkeitserklärung Vorarl-
bergs an. Im Beschluss heißt es: 

„Vorarlberg bildet von nun an nicht
mehr ein gemeinsames Verwaltungsge-
biet mit Tirol, sondern erklärt sich auf
Grund des Selbstbestimmungsrechtes
als eigenes selbstständiges Land im
Rahmen des deutsch-österreichischen
Staates.“ Damit war Vorarlberg nach
langem Bemühen ein vollwertiges, eigen-
ständiges Land geworden, das nicht
länger der Statthalterei in Innsbruck
unterstand.

Kurz darauf, am 3. Dezember 1918,
wurde das Vorarlberger Landeswappen
geschaffen und wenig später eine erste
Landesverfassung beschlossen, welche
die Grundsätze der Demokratie und
des Föderalismus stärker verwirklichte
als die auf die Bundesverfassung von
1920 abgestimmte endgültige Landes-
verfassung 1923.

Die ersten Landtagswahlen nach dem
Ersten Weltkrieg brachten am 27. April
1919 folgendes Ergebnis: 

22 Abgeordnete der Christlich-Sozialen, 
5 Sozialdemokraten, 
2 Deutsch-Freiheitliche und 
1 unabhängiger Bauernbündler.

Die Wahlen in den Jahren 1923, 1928 und
1932 brachten nur geringe Veränderungen.

Ständeverfassung 

von 1934

Die schwierigen politischen und wirt-
schaftlichen Verhältnisse in Österreich
führten zum vorläufigen Ende der jun-
gen Demokratie. Der Übergang von der
demokratischen Republik zum Stände-
staat brachte Vorarlberg an Stelle
eines vom Volk gewählten einen vom
Landeshauptmann nach berufsständi-
schen Grundlagen ernannten Landtag.

Vorarlberger

Landesgesetzblatt.

Abgeordnete zum ersten Vorarlberger Landtag

nach dem Zweiten Weltkrieg (1946).
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Der Landtag heute

Seit der Landtagswahl vom 19. September 1999 gehören von den 36 Abgeordneten des Vorarlberger Landtages 18 zur
ÖVP-Fraktion, 11 zur FPÖ-Fraktion, 5 zur SPÖ-Fraktion und zwei zur Fraktion „Die Grünen“. Bei der konstituierenden
Sitzung des XXVII. Vorarlberger Landtages, am 5. Oktober 1999, wurde Manfred Dörler zum Landtagspräsidenten ge-

wählt. Am 5. Oktober 1999 wurde Landeshauptmann Dr. Herbert Sausgruber von den Abgeordneten des Vorarlberger Land-
tages als Landeshauptmann wieder gewählt.

1945–1949

Ulrich Ilg
1949–1964

Dr. Josef Feuerstein
1964–1974

Dr. Karl Tizian
1974–1987

Dr. Martin Purtscher
1987–1994

Bertram Jäger
1994–1999

Dipl.-Vw. Siegfried Gasser
seit 1999

Manfred Dörler
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1945–1964

Ulrich Ilg
1964–1987

Dr. Herbert Keßler
1987–1997

Dr. Martin Purtscher
seit 1997

Dr. Herbert Sausgruber

D i e  L a n d e s h a u p t m ä n n e r  s e i t  1 9 4 5

Landtag 1964. Der XXVII. Vorarlberger Landtag 2003.
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